Merkblatt zum Musterbudget CD-/LP-Produktion
Wichtiger Grundsatz: Wer ein Budget aufstellt, um sich zum Beispiel um Unterstützung von einem Förderprojekt oder Wettbewerb zu bewerben, sollte realistische und faire Zahlen einsetzen. Jury-Mitglieder sehen gefakte Budgets gar nicht gern – sie kennen die Zahlen aus der Praxis nur zu gut.

Einige Bemerkungen zu den verschiedenen Ausgangslagen für eine Band, die eine CD/LP produzieren möchte.

Kosten: Wer trägt im Normalfall wann welche Kosten und sollte sie im Budget ausweisen?

Band ohne Vertrag (Do It Yourself = DIY)

Die Bandmitglieder und die Bandkasse zahlen alle Kosten, deshalb: Low Budget aufnehmen, nicht schon für die erste Demo-CD gross Geld verschwenden. SUISA-Entschädigungen: Wenn die Demo-CD ausschliesslich Eigenkompositionen enthält, können die Urheber (Band, Songwriter, Texter) eine Verzichtserklärung auf die Urheberrechtsentschädigungen schriftlich der SUISA vorlegen und zahlen keine Lizenz für die CD-Pressung. Die CD ist der SUISA jedoch normal anzumelden, unter Beilage des Verzichtsformulars, das bei der SUISA angefordert werden kann. Enthält die CD Covers und Eigenkompositionen, ist für die Covers eine Entschädigung zu zahlen. Dabei gilt: SUISA-Entschädigung = 10% des Verkaufspreises jeder CD.
Band ohne Vertrag, jedoch mit Vertriebsdeal Schweiz 

Die Bandmitglieder und die Bandkasse zahlen alle Kosten (auch SUISA-Entschädigungen) und liefern die fertige CD dem Vertrieb. Der Vertrieb kann gewisse Promotionskosten übernehmen, muss aber nicht. Eine genaue Absprache ist wichtig, auch wegen Retouren und Portokosten.


Band mit Bandübernahmevertrag

Alle Kosten, die bis zur Ablieferung des Masterbandes (oder der Master-CD/DVD) an das Plattenlabel anfallen, zahlt die Band. 
Das Label zahlt Mastering, Pressung, Grafik, Herstellung, SUISA-Entschädigungen, Promotion. Die Band erhält normalerweise einen Vorschuss, der dem Lizenzkonto der Band beim Plattenlabel belastet wird. Kleine Indie-Labels können oft keinen Vorschuss bezahlen. 
Band mit Produktionsübernahmevertrag 

Alle Kosten, die bis zur Ablieferung des gemasterten Masterbandes (oder der Master-CD/DVD) samt Artwork an das Plattenlabel anfallen, zahlt die Band. 

Das Label zahlt Pressung, Herstellung, SUISA-Entschädigungen, Promotion. Die Band erhält normalerweise einen Vorschuss, wenn sie bereits über angemessene CD-Verkäufe in der Vergangenheit verfügt. 

Band mit Labeldeal = Künstlervertrag

Alle Kosten übernimmt das Plattenlabel. Die Band erhält einen Vorschuss, der dem Lizenzkonto der Band beim Plattenlabel belastet wird.

Band mit 360°-Vertrag

Diese Form von Vertrag wird als langfristige, wirtschaftliche Kooperationen zwischen einem grossen Künstlern und einer ebenso grossen Unterhaltungsfirma abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet nicht nur die klassische Herstellung von Tonträgern wie CD, DVD oder Ringtones, sondern auch Konzerttourneen, Merchandising, Rechte auf Künstlernamen, Rechte auf TV-Aufnahmen oder Beteiligung an Werbeeinnahmen des Künstlers. 

Finanzierung, Erlös: Wer soll beim Punkt Finanzierung die Erlöse aus Verkäufen angeben?
Band ohne Vertrag (Do It Yourself = DIY)

Ein realistischer Wert für den Verkauf der CD an Konzerten, in einem lokalen Shop, via Website oder per Mailorder sind netto 10 Franken pro CD. Eine realistische Verkaufsmenge ist anzugeben. Wichtig: Die Kosten fallen früher an als die Erlöse!

Band ohne Vertrag, jedoch mit Vertriebsdeal Schweiz 

Vertrieb und Band teilen sich den Erlös im Normalfall 50/50 vom Handelsabgabepreis (HAP) minus Porto. Der HAP wird mit dem Vertrieb ausgehandelt und liegt bei 12 – 15 Franken. Rest wie Band ohne Vertrag (DIY).
Band mit Bandübernahmevertrag, Band mit Produktionsübernahmevertrag

Die Band kauft dem Plattenlabel ein Kontingent an CD ab, das sie an Konzerten auf eigene Rechnung verkauft (Merchandising). Diese CD werden dem Label zu einem ermässigten Preis abgekauftr bzw. dem Lizenzkonto der Band beim Label belastet. Deshalb: den Erlös nicht zu hoch ansetzen! Realistisch sind 4 – 8 Franken pro CD. Verkaufserlös über Label/Vertrieb nicht angeben.

Band mit Labeldeal = Künstlervertrag, Band mit 360°-Vertrag

Der Erlös aus Verkäufen muss nicht eingesetzt werden: ausser, die Band führt ein eigenes, kostendeckendes Merchandising an Konzerten durch.

Basel, im Juli 2010 cf.
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